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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.02.1956

Norm

ZPO §502 Abs3 Da1

Rechtssatz

Ob ein bestätigendes Urteil vorliegt, kann stets nur in Beziehung auf das im gleichen Rechtsgang unmittelbar

vorangegangene Urteil erster Instanz beurteilt werden, wobei es auf den Spruch, nicht auf die Gründe ankommt.
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